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M2. 1852.Merſeburger KreisSlatt.
Sechs und Zwaänzigſter Jahrgang.

2. Quartal. Mittwoch den 26. Mai 1852. Stück 16.

Bekanntmachungen.
Zur Belehrung derjenigen Freiwilligen, welche in die Schul Abtheilung zu Potsdam eingeſtellt zu werden wünſchen,

werden hierdurch nachſtehende Beſtimmungen des Königl. Kriegs Miniſteriums bekannt gemacht:
1)
2)

3)

4)

9)

Die Schul Abtheilung hat die Beſtimmung, Unteroffiziere für die Linien Infanterie auszubilden.
Auf die wirkliche Beförderung zum Unteroffizier giebt aber der Aufenthalt in derſelben an und für ſich noch keinen An-
ſpruch die Beförderung in der Armee hängt vielmehr von der Führung, den erlangten Dienſtkenntniſſen und dem Eifer
jedes Einzelnen ab.
Die Zöglinge der Schul Abtheilung ſtehen unter den militairiſchen Geſetzen, wie jeder andere Soldat des Heeres und ſie
werden nach ihrem Eintreffen bei der Schul Abtheilung auf die Kriegs Artikel verpflichtet.
Bei dem einſtigen Uebertritt der Zöglinge in das ſtehende Heer ſteht ihnen die Wahl eines beſtimmten Truppentheils nicht
frei, indem ihre Vertheilung lediglich von dem Bedürfniß in der Armee abhängt, weshalb die damit nicht im Einklange
ſtehenden Wünſche der Zöglinge oder ihrer Angehörigen immer nur in ganz beſonderen Fällen berückſichtigt werden können.
Der in die Schul Abtheilung Einzuſtellende muß wenigſtens 17 Jahre alt ſein, darf aber das 20. Jahr nicht vollendet haben.
Er muß mindeſtens 5 Fuß 2 Zoll groß, vollkommen geſund, frei von körperlichen Gebrechen und kräftig genug zum

Militairdienſt ſein. eEr muß ſich bis dahin tadellos geführt haben.
Er muß leſerlich und ziemlich richtig ſchreiben, ohne Anſtoß leſen und die vier Speeies rechnen können.
Er muß ſich bei ſeiner Ankunft in Potsdam dazu verpflichten, für jedes Jahr des Aufenthalts in der Schul Abtheilung
zwei Jahre im ſtehenden Heere zu dienen (der Aufenthalt in der Abtheilung dauert in der Regel drei Jahre) mithin zu
einer neunjährigen Dienſtzeit, mit Einſchluß der Dienſtzeit in der Schul Abtheilung. u

10) Er muß mit Schuhzeug und Wäſche ſo verſehen ſein, wie jeder in die Armee eintretende Soldat. Jngleichen mit zwei
Thalern, um ſich nach ſeiner Ankunft in der Schul Abtheilung das nöthige Putzmaterial anzuſchaffen.

41) Wer die Aufnahme in die Schul Abtheilung wünſcht, meldet ſich perſönlich bei dem Landwehr Bataillons Kommando
ſeiner Heimath in dem Zeitraume vom 1. April bis 1. Juli jeden Jahres und unterwirft ſich einer vorſchriftsmäßigen
Prüfung, zu welcher er folgende Papiere beizubringen hat:

a) Taufſchein,
b) Führungsatteſt feiner Ortsobrigkeit,
e) Führungsatteſt ſeines Lehr oder Brodherrn,
4) Zuſtimmung ſeines Vaters oder Vormundes zum Eintritt in die Schul Abtheilung, beglaubigt durch die Ortsbe-

hörde, oder die mündliche protokollariſche Erklärung dieſer Perſonen beim LandwehrBataillons Kommando,
e) das Schulzeugniß der von ihm zuletzt beſuchten Schule,

den Jmpfſchein,
g) den Confirmationsſchein,

eine durch die Ortsbehörde beglaubigte Angabe über die Anzahl der Brüder und Schweſtern und des Standes,
Gewerbes und Vermögens des Vaters.

12) Jſt die Prüfung durch das Landwehr-BataillonsKommando erfolgt und der Freiwillige brauchbar zur Einſtellung in die
Schul Abtheilung befunden worden, ſo hat detkſelbe ſeine Einberufung durch das Bataillons Kommando abzuwarten er-
folgt dieſelbe, ſo geſchieht dann die Beförderung zur Schul Abtheilung auf Anordnung der genannten Behörde.

13) Die einberufenen Freiwilligen werden ſo abgeſchickt, daß ſie Anfangs October in Potsdam eintreffen.
14) Reclamationen oder Vorſtellungen wegen etwaniger Nichteinberufung bleiben unberückfſichtigt.

Merſeburg, den 21. Mai 1852. Der Königliche Landrath Weidlich.

boten, mit dem Bemerken, daß derſelbe mit Warnungstafeln verſehen werden wird.
Der Fußweg über die Cröllwitzer Pfarrwieſe hinter dem dortigen Hirtenhauſe wird hierdurch bei 10 Sgr. Strafe ver-

Merſeburg, den 17. Mai 1852. Der Königliche Landrath Weidlich.



200
Da die Saatzeit ſich ungewöhnlich verlängert hat, ſo ſehe ich mich genöthigt, den Endtermin, bis zu welchem die

Communicationswege des Kreiſes durch Eingleißen, Gräbenheben und Befahren mit Kies in Stand geſetzt ſein müſſen, zu ver-
längern und an Statt des 20. Mai, den 20. Juni d. J. feſtzuſetzen.

Jch bringe dies unter Bezugnahme auf die Anordnun
hierdurch zur Kenntniß der Ortsvorſtände.

Merſeburg, den 22. Mai 1852.

g vom 27. März c. Stück 25. des diesjährigen Kreisblattes,

Der Königliche Landrath Weidlich.

HausVerkauf.
Den 24. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr, ſoll das bis-

herige Schulgebäude zu Burgliebenau, beſtehend aus 2 Stuben
nebſt Stallgebäude, Hofraum und Garten, im Gaſthofe, unter
den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen, meiſt-
bietend verkauft werden.

Burgliebenau, den 24. Mai 1852.
Der Schulvorſtand.

Donnerſtag den 27. Mai, Mittags 12 Uhr,
verkaufe ich in Kamsdorf bei Jena 30 bis 40 Stück ausge-
zeichnet fette Ochſen, 4 Stück dergl. Kühe auctionsmäßig.

Wilhelm Böttcher Königl. Hoffleiſcher.
Ein Schlachtſchwein ſteht zu verkaufen im Vorwerk

Nr. 431. beim Korbmachermeiſter Hinze.

Auction. Es ſoll den 29. Mai d. Js. von früh
9 Uhr an, auf dem Rathhauſe, der Nachlaß der Demoiſelle
Scherzer, nebſt abgepfändeten Effecten, als: Möbeln, Betten,
Wäſche, Kleidungsſtücke, Uhren, 1 Waſchkeſſel, (um S Uhr)
1 ſonores Clavier, muſikaliſche, mathematiſche und andere
Bücher, nebſt 1 Perſpectiv, verſteigert werden.

Merſeburg, 1852. Nagel, Auct.
Verpachtung.Unterzeichneter beabſichtiget die vom Gaſtwirth Herrn Knabe

in Pacht gehabten Feldgrundſtücke

vom J. Juli d. Js. abanderweit zu verpachten und zeigt dies allen reellen Pacht-
luſtigen hiermit an.

Lützen, den 18. Mai 1852.
M. Rothe, Apotheker.

Ein Logis von zwei Stuben und Zubehör iſt zu ver-
miethen.

Auch iſt ſehr ſchönes Waſſerblei zu haben bei
Marxs, Oelgrube.

Ein Logis mit Möbels iſt ſofort zu vermiethen in
der Gotthardtsſtraße bei G. Artus.

Brandenburger Aale à Pfd. 10 Sgr.,
Krebſe à Schock 1. Sorte 24 Sgr., 2. Sorte 16 Sgr. ſind
zu haben in der Hoffiſcherei hier.

Merſeburg, den 24. Mai 1852.
Bamberg, Hoffiſchermeiſter.

Logis-Vermiethung.
Jn der Hältergaſſe Nr. 661. iſt ein freundliches Logis von

jetzt ab zu vermiethen.

Durch die Uebernahme einer Wohnung in der unmittel-
baren Nähe des Kloſters bin ich veranlaßt, die früher von mir
gemiethete Wohnung im Wächterſchen Hauſe in der
Unteraltenburg, beſtehend aus mehreren Stuben, Keller,
Bodenraum Mitgebrauch des Waſchhauſes und halben Gar-
tens, nicht zu beziehen ſondern anderweitig unter annehm-
baren Bedingungen zu vermiethen.

ierauf Reflectirende wollen über die nähern Bedingungen
das Nähere in meiner Wohnung Gotthardtsſtraße Nr. 92.,
eine Treppe hoch, erfragen. Wolff.

Zwei meublirte Stuben ſind ſofort zu vermiethen in der
Saalgaſſe Nr. 378.

Einem geehrten Publikum die ergebenſte Anzeige daß ich
mit heutigem Tage das Barbiergeſchäft der Madame Rudolph
übernommen habe, und empfehle mich bei vorkommender Ge-
legenheit zu geneigter Berückſichtigung.

Louis Menzel.
Stickereien und künſtl. Blumen, Che-

miſetts, Kragen, Unterärmel, Häub-
chen, Spitzen, Tüll, Bänder, Hand-
ſchuh, Galanterie- und Kurzwaaren,
empfiehlt zum bevorſtehenden Feſte billigſt

W. Hellwig, vis à vis der Domgpotheke.

Band- Manschetten
in den neuſten ſchottiſchen Bändern coupirt, franzöſiſche Patent-
Handſchuh mit umgewandten Nähten, ſowie alle Sorten Glacé-,
Waſchleder- und Trikot- Handſchuh, Sommer und Ball Cra-
vatten, ſehr ſchwere ſeidene Halstücher, Shawls und Slipſe,
ſowie eine ſchöne Auswahl ſeidener Taſchentücher, empfiehlt,

ganz friſche Waare F. Harniſch.
Sonnenſchirme und Knicker in ſehr reicher Auswahl, ſowie

ſein aufs Beſte aſſortirtes Lager von Regenſchirmen in Seide
und Baumwolle, empfiehlt F. Harniſch.

Sein vollſtändig aſſortirtes Lager fertiger Wäſche, als
Oberhemden, Chemiſſetts, Kragen und Manſchetten, in Leinen
und Schirting, ſowie Negligé-Jäckchen und Damenbeinkleider,
Alles beſtſitzend und ſauber gearbeitet, empfiehlt

F. Harniſch in der Burgſtraße Nr. 292.
Die erſte Sendung ſehr delicater Stralſunder Bratheringe

empfing und empfiehlt billigſt

C. W. Voigt am Markt
Sehr fetten Limburger und Schweizerkäſe, Sardellen und

Moſtrich, billigſt bei C. W. Voigt am Markt.
Die neuen Wellenbäder
mit Douch- und Sturzbad

im Niſchgarten
werden ſpäteſtens bis 1. Juni a. e. eröffnet und ſind Billets,
das Dutzend zu 15 Sgr., von jetzt an zu haben bei

Guſtav Lots am Markt.
Die Flußbäder

im Schloßgarten ſind aufgeſtellt. Billets in J Dutzenden zu
10 Sgr. ſind bei dem Hrn. Buchbindermeiſter Volkmann
in der Burgſtraße zu haben.

Brauchbare Zimmergeſellen finden ſofort dauernde
Beſchäftigung bei dem Zimmermeiſter

Ferd. Querfurth.
Merſeburg, den 24. Mai 1852.
Aecht engliſches Macassar-Oil in Fl. à 5 Sgr.

Zu haben bei Kadners Wittwe in Merſeburg.
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PVorläufige Tanz Unterrichts Anzeige.
Daß ich mit hoher obrigkeitlicher Erlaubniß im Monat

Juli d. J. wieder einen Curſus gründlich bildenden Tanz-Un-
terrichts für Erwachſene eröffnen werde, ſowie einen Elementar-
TanzUnterricht, verbunden mit zweckmäßigen Uebungen der
Gymnaſtik, ſoweit ſolche die Kräftigung und Ausbildung des
Körpers bezwecken für Mädchen in dem Alter von 9 bis 13
Jahren, zu eröffnen wünſche, zeige ich hierdurch ergebenſt an,
und bitte es gütigſt zu berückſichtigen.

Wilhelm John,
Lehrer der Tanzkunſt an der Univerſität zu Leipzig.

Hagel-Aſſecnranz.
Daß ich auch in dieſem Jahre für die neue Berliner Hagel-

Aſſecuranz Geſellſchaft Verſicherungen gegen Hagelſchaden über-
nehme, und daß dabei keine Nachzahlungen ſtattfinden, zeige ich

hierdurch ergebenſt an.
Merſeburg, den 17. Mai 1852.

Kieſelbach, Königl. Lotterie Einnehmer.

Magel- Assecuranz.
Für die gegenseitige Cöln- Münster IIagel-

Assecuranz-Gesellschaft übernehme ich dieses
Jahr Versicherungen gegen Hagelschäden zu

festen Prämien.
Merseburg, den 21. Mai 1352.

Rindfleisch, Pr. Sec.
Einladung

zur Tanzmuſik in einer gut gedielten Pfingſtlaube den 2. und
3. Pfingſtfeiertag, ſo wie den Sonntag nach Pfingſten mit
dem Bemerken, daß ich jedem geehrten Gaſt ganz nach Be-
lieben mit guten Speiſen und Getränken aufwarten werde.

Kötzſchen. Hering, Schenkwirth.

01

Das zum Beſten der Kinderbewahranſtalt auf den 22.
d. Mts. feſtgeſetzte Concert hat Umſtände halber nicht Statt
finden können, ſoll jedoch nach dem Pfingſtfeſte gegeben werden.
Das Nähere darüber zu ſeiner Zeit.

J H. Sußmann.Wegen beendigter Separation werden die Fußwege in
Tragarther Flur, namentlich durch den Roſengarten, das Ge-
wehricht und über den Walpurgisanger, bei 15 Sgr. Strafe
verboten. Der Ortsrichter Schwemler.

Tänzcehen in Löpitz,
auf allgemeines Verlangen der Herren Merſeburger, den 2. und
3. Pfingſtfeiertag, von Nachmittags 3 Uhr bis früh 3 Uhr,
um noch zahlreiche Theilnahme bittet

Känmpfer, Gaſtwirth daſelbſt.
Marktpreiſe vom 22. Mai.

thl. ſg. pf. thl. ſg.pf. thl. ſg. Ivf.Weizen 2 10 bis 2 12 6 Gerſte 1 11 3 bis 117) 6
Roggen 2 7) 6) bis 212 6] Hafer 26) 3 bis 1 26

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Vaegt.
Stadt. Geboren: dem Handarbeiter Krämer ein Sohn dem Hand

arbeiter Apelt eine Tochter. Getrauet: der Königl. Regier. Diätarius
Heilmann mit Jgfr. Henriette Wilhelmine Längrich. Geſtorben: die
Ehefrau des Fabrikarbeiters Naumann im 49. J. an Bruſtkrankheit die
hinterl. Wittwe des Bürgers und Schloſſermſtrs. Bichtler, im 66. J. an
Entkräftung die hinterl. Wittwe des Bürgers und Schneidermſtrs. Denda,
im 67. J., an Entkräftung die jüngſte Tochter des Maurers Liebing, 3 W.
3 T. alt, an Schwäche die hinterl. Wittwe des Bürgers und Rauchwaaren-
händlers Hohl, im 56. J. an Leberleiden der einzige Sohn des Schau
ſpielers Müller, 5 W. alt, am Blutſchlage.

Neumarkt. Geboren: ein unehel. Sohn. Geſtorben: eine
unehel. Tochter, 4 J. 5 M. 3 W. alt, an der Halsbräune der Handarbeiter
Ufer, 73 J. alt, an Altersſchwäche ein unehek. Sohn, 1 T. 4 St. alt, an
Krämpfen.

Altenburg. Geboren: dem Schenkwirth Treff ein Sohn. Ge-
ſtorben: der jüngſte Sohn des Maurers Weiſe, 3 J. 1 M. alt, an Ge-
hirnleiden.

Worte liebevoller r r r an unſere Dienſt-
otenſo lautet der Titel einer kleinen in der Buchhandlung von G.

W. Körner in Erfurt erſchienenen Volksſchrift, deren Jnhalt
der allgemeinen Beachtung und Aufmerkſamkeit um ſo würdiger
iſt, als ſie ihre dem Bedürfniſſe unſerer Zeit entnommene Auf-
gabe: „Den Dienſtboten für alle Lagen ihres Berufes ein
freundlich ernſter Rathgeber, ein wohlwollender Freund und
treuer Führer zu ſein,“ auf treffliche Weiſe und in herzgewin-
nender Sprache gelöſt hat. Der Jnhalt der Schrift läßt uns
in dem Verfaſſer derſelben, Lehrer Haring, einen Mann erkennen,
der, beſeelt von ächt chriſtlicher Geſinnung und unterſtützt von
einem reichen Schatze tiefer Lebenserfahrungen mit Klarheit und
vorurtheilsfreiem Blicke eingedrungen iſt in das äußere und
innere Leben und Treiben der Glieder der dienenden Klaſſe, und
ſich innerlich getrieben gefühlt hat, der letzteren den Spiegel
vorzuhalten, in dem ſie ihr wahres Bild mit den Flecken, die
daran haften, und den Gebrechen ihres Standes und unſerer
Zeit treu wieder zu erkennen vermögen. Für die verſchiedenſten

Lagen, in welche ſie durch ihren Beruf, ihr Alter und ihr Le
ben geſührt werden, finden die Dienſtboten hier bald freundlich
rathende, bald ernſt warnende und ſtrafende, und dann wieder
herzlich erhebende und ermunternde Worte, die alle wiederum ſie
hinweiſen auf das Ziel, dahin ihr gefahrvoller Weg gerichtet bleiben

muß. Aus dem Herzen zu dem Herzen geredet können die Worte
des Büchleins, wo ſie nur Eingang finden mögen, ihre Wirkung
nicht verfehlen und müſſen von Jedem willkommen geheißen
werden in einer Zeit, wo die Klagen über die wachſende Ge-
nußſucht und der damit verbundenen Unſittlichkeit des Geſindes
immer lauter und allgemeiner, und der Mangel an treuen und
braven Dienſtboten immer fühlbarer wird. So möge denn
das Büchlein zuvörderſt den Gliedern der dienenden Klaſſe, dann
aber auch Jedermann, beſonders den Herrſchaften, dringend
empfohlen ſein. Auch letztere finden darin manches beherzigens-
werthe Wort, das ihnen die Verantwortlichkeit ihrer Verpflich-
tungen gegen die Dienſtboten vor die Seele hält und für ihr
Verhältniß zu denſelben leitend und rathend werden mag. An
ihnen iſt es auch, dem Schriftchen in dem Kreiſe, für welchen
es hauptſächlich beſtimmt iſt, Eingang und Verbreitung zu ver-
n und dadurch den ſchönen Zweck deſſelben erfüllen zu

elfen.
Jn welcher Art und Form das Schriftchen zu feinen Leſern

redet, möge aus nachſtehendem Bruchſtück erſehen werden.
Jn dem Abſchnitte, welcher „Ermahnungen im Allgemeinen“ an
die Dienenden richtet, heißt es:

Jch führe Euch in der Erinnerung zurück in die Zeit, als
Jhr die Schule verließet. Ein herrlicher, ſchöner Feſttag war
für Euch erſchienen, der Tag der Confirmation, der Tag Eurer
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heiligen Weihe zum Chriſtenthum. Das war Euer Feſttag!
Unter Gebet und Segen von Seiten der Eltern, Pflegeeltern
und Lehrer, tratet Jhr ein in das feſtlich geſchmückte Gottes-
haus. Liedgeſang und Orgelklang tönten in Eure Herzen, wie
Stimmen aus einer höhern Welt. Mit heiliger Rührung ſtan-
det Jhr um den Altar und legtet das feierliche Verſprechen ab,
dem dreieinigen Gott im Glauben und Gehorſam treu zu bleiben
bis in den Jod. Und Eure Herzen waren voll der heiligſten
Vorſätze. O herrlicher, ſchönſter Tag Eures Lebens! Aber wie
bald ward es leider ganz anders

Eure Eltern, denen die Erziehung bis ins vierzehnte Jahr ſo
ſchwer und ſauer geworden iſt, und die faſt immer mit vielen
Kindern geſegnet ſind, können Euch nicht länger im Hauſe be-
halten Jhr müſſet Euch vermiethen. Die Knaben werden Vieh
hüter, Laufburſche, Knechte, in den Städten meiſt Fabrikarbei-
ter; die Mädchen anfangs Kinderwärterinn, ſpäter Vieh und
Hausmägde. O Jhr armen Kinder! Euer Geſchick führt Euch
frühzeitig auf ſehr gefährliche Wege! Werk und Fabrikſtätte,
Geſindeſtuben Viehſtälle, Weideplätze, Tanzboden, auch wohl
Spiel- und Trinkſtuben, das ſind die Orte, wo Jhr Euch theils
aufhalten müſſet, theils freiwillig herumtreibt.

Der Aufſicht der Eltern und Lehrer zu frühzeitig ent-
zogen, entbehret Jhr bald aller Lehre, Ermahnung und Züchti-
gung. Jhr ſeid zwar als junge Chriſten der Kirche zur Leitung
auf dem ſittlichen Wege übergeben aber an den Ort, wo Euch
die Gelegenheit zur zweiten Bildung gegeben wird, in die Kir-
che, wollet oder dürfet Jhr nicht und zu dem Prediger,
dem Jhr als kirchliche Mitglieder zugewieſen ſeid', gehet Jhr
nicht, und er kommt nicht zu Euch. Es wird zwar allſonntäg-
lich eine Predigt gehalten aber Jhr, denen ſie am meiſten noth
thut, höret ſie am wenigſten. An Sammlungsorten der Roh-
heit und Unſittlichkeit, wo böſe Lüſte und Begierden erweckt,
genährt und gepflegt werden, finden wir Euch in den Treibhäu-
ſern der Sünde und des Laſters ergehet Jhr Euch an Orten
und in Geſellſchaften verweilet Jhr, wo nicht ein Wort liebe-

voller Erinnerung, herzlicher Ermahnung, ernſthafter Verwar-
nung Euer Ohr und Herz trifft. Die frommen Vorſätze aus
Vaterhaus und Schule, die am Confirmationstage ihren Höhe-
punkt erreicht hatten, ſind bei Mangel an Belebung aus Euren
Herzen verſchwunden die Mahnſtimmen aus jener Zeit ſind
verſtummet. Andere Stimmen haben gerufen und williges Ge-
hör gefunden die Lockungen zur Sünde werden mit Luſt und
Begier empfangen. O junge Chriſten, Jhr wandelt auf einem
gefährlichen Pfade! Jhr ſteht auf einer Klippe, von welcher Jhr
für immer in Elend und Verderben ſtürzen könnt. Erzittert
vor dem erſten Schritte! denn mit demſelben iſt Euer naher
Fall gethan. Oeffnet Ohren und Herzen und laſſet eingehen
die heiligen Mahnungen, die Euch der himmliſche Vater ſelbſt
in ſeinem Wort zuruft:

„Dein Leben lang habe Gott vor Augen und im Herzen,
„und hüte dich, daß du in keine Sünde willigeſt, noch thueſt
„wider Gottes Gebot.“

„Bleibe fromm und halte dich recht, denn ſolchen wird
„es zuletzt wohl gehen.“

Das ſind Stimmen von oben her, die Euch in der Stunde
der Verſuchung ſchützend und rettend entgegen treten. Das
ſind die Schutzengel, die Euch immer zur Seite gehen, ſo Jhr.
ſie nicht von Euch weiſet.

Und damit ſie Euch immer bekannt bleiben, dieſe kräftigen
Mahnſtimmen, ſo ſchätzet über Alles hoch das heilige Buch,
aus dem ſie genommen ſind. Jn der Lade, worin Jhr Eure

beſten Kleider aufbewahrt, laſſet Bibel und Geſangbuch nicht
fehlen, und leſet oft, ſehr oft darin. Fehlt Euch eine Bibel,
ſo geht zum nächſten Prediger, Jhr bekommt dieſelbe aus der
Bibelgeſellſchaft umſonſt.

„Wo keine Bibel iſt im Haus,
„Da ſieht es öd' und traurig aus
„Da kehrt der böſe Feind gern ein,
„Da mag der liebe Gott nicht ſein.
„Drum Menſchenkind, o Menſchenkind,
„Daß nicht das Böſe Raum gewinnt
„Gieb deinen blankſten Thaler aus,
„Und kauf' ein Bibelbuch ins Haus.“

So ſagt Luther. Aber Jhr braucht keinen Thaler, keinen Gro-
ſchen, es koſtet Euch nur ein Wort, und Jhr habt die Bibel.

Jn dem Abſchnitte: „Ermahnungen im Beſondern“ ſpricht
n Verfaſſer über die Pflicht der Ehrlichkeit in folgender

rt:
Nebſt dem Gehorſam iſt Ehrlichkeit und Treue die

Pflicht eines jeden Dienſtboten. Jhr lebt in den Häuſern und
Familien der Herrſchaften, Jhr arbeitet im Hauſe auf dem
Hofe, in Ställen und Scheunen, auf Feldern und Wieſen, oder
ſonſt wo, überall habt Jhr das Eigenthum der Herrſchaft unter
den Händen ſie vertrauet Euch ihr Beſitzthum an, und erwar-
tet, „daß der Wohlſtand und das Glück des Hauſes durch Eure
Hülfe und Arbeiten befördert werden ſoll.“ Das iſt ein großes
Vertrauen, das Euch die Herrſchaft ſchenket. Darum, Jhr jun-
gen Brüder und Schweſtern vergeſſet nicht Euer ſtebentes Ge-
bot. Seid ehrlich und treu in allen Stücken! laſſet nicht die
Hände kleben an Dem, das nicht Euch gehöret! Sorget auch dafür,
daß durch Nachläſſigkeit und Unvorſichtigkeit der Herrſchaft kein
Schade zugefügt werde! Ehrlich währt am längſten und treue
Hand geht durchs ganze Land. Jede Ungerechtigkeit, auch die
heimlich verübte, kommt doch endlich an den Tag. Es iſt nichts
ſo fein geſponnen, es kömmt doch endlich an die Sonnen.
Der Krug geht ſo lange zu Waſſer, bis er bricht.

Und bedenket, wie ſehr die Unehrlichkeit Eurem Fortkommen
ſchadet Entlaſſung aus dem Dienſte iſt die nächſte Folge denn
wer mag wohl einen Menſchen im Hauſe behalten, vor deſſen
Händen das Eigenthum nicht ſicher iſt? „Thue Rechnung von
deinem Haushalten, denn du kannſt hinfort nicht mehr Haus-
halter ſein!“ ſprach der Herr zum ungerechten Haushalter.
Und ſo thut's jeder Herr, der bei ſeinen Dienſtboten Untreue
entdeckt; er jagt ſie bald aus dem Dienſte. Nun folgt die
öffentliche Schande vor den Menſchen, nicht ſelten auch die
Beſtrafung von der Obrigkeit. Und für die Zukunft bleibt für
ſolche Unglückliche oft Nichts übrig, als der Bettelſtab. Viele
junge Menſchen haben ihr Lebensglück auf immer zerſtört, weil
ſte nicht treu und ehrlich in ihrem Dienſte waren.

Jn ähnlicher Weiſe legt der Verfaſſer der kleinen Schrift den
Dienſtboten die Beobachtung der Pflichten des Gehorfams, der
Beſcheidenheit, Verſchwiegenheit, Zufriedenheit, Ordnung, Rein-
lichkeit u. ſ. w. an das Herz, und beleuchtet zuletzt in einem
beſondern Capitel mit der Ueberſchrift: „Lernet die Luſt, Ver
gnügungen zu beherrſchen“ das Verderbliche der in der Gegen-
wart immer weiter um ſich greifenden Genußſucht, deren trau-
rige Folgen er mit lebendigen Farben ſchildert.

Wir ſchließen mit dem Wunſche, daß das Büchlein bei
Herrſchaften und Dienſtboten einen guten Eingang finden möge
Um den Preis von 13 Sgr. (30 Exemplare zu 1 Thlr.) iſi
daſſelbe durch die Buchhandlungen zu beziehen.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſch'ſchens Erben.
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